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RS UVS Niederösterreich 1996/01/30
Senat-GF-95-518

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1996

Rechtssatz

Der Zulassungsbesitzer ist seiner Auskunftsp0icht in formeller Hinsicht nachgekommen, wenn er angegeben hat, das

in der Anfrage genannte Fahrzeug sei auf einem näher bezeichneten Firmenparkplatz abgestellt gewesen. Stellt sich

die Richtigkeit der Angabe heraus, dann liegt keine Verletzung der Auskunftspflicht vor.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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